
Bundesratsverordnung (Bvo)

Ausarbeitung des Entwurfs auf der Formatvorlage KAV
Zeitspanne abhängig

von Inhalt der Bvo

Ämterkonsultation
3 Wochen

Überarbeitung des Entwurfs
Zeitspanne abhängig

von Inhalt der Bvo

Aufladen auf KAV- System       Einleitung der Übersetzungen DE/FR/IT*
mindestens 3 Wochen
Zeitspanne aghängig von Umfang der Bvo

Unterschrift Departementschef/in
Einreichung des Antrags bei der Bundeskanzlei

1 Woche

Mitberichtsverfahren
Bvo muss in DE/FR vorliegen

3 Wochen*

Bundesratsbeschluss
Am Tag der Bundesratssitzung muss die Bvo in DE/FR/IT vorliegen

KAV
mindestens 3 Wochen
je nach Umfang der Bvo

Publikation in AS

mindestens 5 Tage
Inkrafttreten

* Faustregel: Ein Übersetzer übersetzt 3 Seiten/Tag. 
* Das Mitberichtsverfahren dauert 3 Wochen, je nach Umfang der Übersetzungen muss mehr Zeit
einberechnet werden.


